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Verkehrsuntersuchung Kindertagesstätte Maria Frieden 

5. Zusammenfassung/Bewertung 
Die Straße Kleine Heide ist als Wohnstraße (Erschließungsstraße ES V) einzustufen. Die Ver-
kehrsbelastung in einer Wohnstraße beträgt laut Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) unter 400 Kfz/h. Die Verkehrsbelastung auf der Straße Kleine Heide liegt mit 82 Kfz/h (südlicher Abschnitt) bzw. 108 Kfz/h (nördlicher Abschnitt) auch nach Inbetriebnahme 
der Kindertagesstätte deutlich unterhalb dieses Wertes. 
Der Kalksbecker Weg ist Bestandteil des durch den Verkehrsentwicklungsplan definierten Vor-
behaltsnetzes und somit als Hauptverkehrsstraße definiert. In der Klassifizierung der RASt 06 entspricht dies am ehesten der örtlichen Einfahrtsstraße mit einer Verkehrsbelastung zwischen 400 und 1.800 Kfz/h. Auch die Verkehrsbelastung auf dem Kalksbecker Weg liegt mit Werten 
von 222 Kfz/h (westlicher Abschnitt) bzw. 166 Kfz/h (östlicher Abschnitt) weiterhin deutlich unterhalb der durch die Richtlinien vorgegebenen Werten. 
Sowohl die Kleine Heide (Fahrbahnbreite 5,5 m, separate, hochbordgeführte Gehwege) als auch der Kalksbecker Weg (Fahrbahnbreite 6,0 m, separate hochbordgeführte getrennte Geh- und nicht benutzungspflichtige Radwege) entsprechen mit ihren Gestaltungsmerkmalen dem 
für die jeweilige Straßenkategorie definierten Standard. Insofern ist davon auszugehen, dass der Verkehr nach Inbetriebnahme der Kita weiterhin verträglich abgewickelt werden kann. Auf-
grund des insgesamt niedrigen Belastungsniveaus kann darüber hinaus auch ohne weiterge-hende Untersuchung davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme der Kita keine signifikan-ten Auswirkungen auf die Qualität des Verkehrsablaufs in den Knotenpunkten haben wird. 
Dass nicht mit Problemen in der Verkehrsabwicklung zu rechnen ist, lässt sich auch daran ablesen, dass die Belastung im westlichen Abschnitt des Kalksbecker Weges in der Morgen-
spitze nach Öffnung der Kita immer noch deutlich unterhalb der heutigen Belastung in der Nachmittagsspitze liegt, die im vorhandenen Verkehrsraum ohne Probleme abgewickelt wer-
den kann (die zugrunde gelegten Werte stammen aus der Querschnittszählung): 

 Heutige Belastung in der Nachmittagsspitze (Punkt. 2.1.3):  216 Kfz/h 
 Heutige Belastung in der Morgenspitze (Punkt 2.1.2):   169 Kfz/h 
 Zusätzliche Belastung durch die Kita in der Morgenspitze:     24 Kfz/h 
 Zukünftige Belastung in der Morgenspitze:     193 Kfz/h 

Die zulässige Geschwindigkeit auf dem Kalksbecker Weg beträgt 30 km/h, Einengungen im 
Kalksbecker Weg dienen als verkehrsberuhigende Elemente. Die im Rahmen der Quer-schnittszählung ermittelte V85-Geschwindigkeit liegt bei 38 km/h. Es kann daher von einem 
moderaten Geschwindigkeitsniveau gesprochen werden, ein außergewöhnliches Gefahrenpo-tenzial, welches Auswirkungen auf die Ansiedlung einer Kita haben könnte, liegt nicht vor. 
Heute werden deutlich mehr Schulkinder mit dem Pkw zum Eingang an der Kleinen Heide als 
zum Eingang am Kalksbecker Weg gebracht. Die Abwicklung erfolgt an dieser Stelle weitest-gehend problemlos und ohne weitere Gefährdung der zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule 
kommenden Kinder. Wesentlicher Grund ist natürlich auch die an dieser Stelle sehr geringe Verkehrsbelastung. Die aktuelle Planung der Kita sieht eine Erschließung der zugehörigen Parkplätze über den Kalksbecker Weg vor, um die Schul- und Kitaverkehre zu trennen. Auf 
dem Kalksbecker Weg stellt sich die Verkehrssituation insgesamt unruhiger dar als auf der Kleinen Heide. Die verkehrliche Erschließung der Kita über den Kalksbecker Weg kann daher 
nur dann empfohlen werden, wenn der durch die Kita ausgelöste ruhende Verkehr abseits der Straße abgewickelt werden kann. 
Der Stellplatzbedarf für eine Kindertagesstätte liegt entsprechend der Richtlinien für den Stell-
platzbedarf (NRW)  Anlage zu Nr. 51.11 VV BauO NRW in Ergänzung des § 51 Abs. 1 BauO NRW bei 1 Stellplatz je 20 bis 30 Kindern. Bei 80 Kindern liegt der Bedarf demnach zwischen 
3 und 4 Stellplätzen. Die aktuelle Planung sieht 12 Stellplätze auf dem Grundstück der Kita vor. Diese dienen alleine als Elternstellplätze, die Mitarbeiter können Stellplätze auf dem Schulgrundstück nutzen. Unter Berücksichtigung der vergleichenden Erhebung an der DRK-
Kita am Akazienweg - dort wurden im Maximum 15 gleichzeitig abgestellte Fahrzeuge erfasst, davon 7 Mitarbeiterfahrzeuge - kann das Stellplatzangebot damit insgesamt als ausreichend 
angesehen werden. Unter dieser Prämisse kann die vorgesehene Erschließung der Kita-Park-plätze über den Kalksbecker Weg als empfehlenswerte Lösung bewertet werden. 
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